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Vertrag: § 140a Vertrag AOK Diabetologie Anlage 2a Anhang 2 

Datum: 26.04.2021 

Betreff: Rationale Hilfsmittelversorgung Glukosemessung (CGM) und Insulinpumpen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wesentlicher Bestandteil des Diabetologievertrags sind die Behandlungs- und Verordnungsempfehlungen 

insbesondere zur Glukosemessung und Insulinpumpenbehandlung. Eine aktuelle Auswertung hat gezeigt, dass 

ein nicht unerheblicher Teil der Verordnungen außerhalb der Verordnungsempfehlungen getätigt wird. Unser 

gemeinsames Ziel ist es, auch durch wirtschaftliche Verordnungen Einsparpotenziale zu realisieren.  

 

Dies erreichen wir am ehesten, wenn sich alle Vertragsteilnehmer an den Verordnungsempfehlungen 

orientieren, ihr Verordnungsverhalten anpassen, bei den Verordnungen sowohl die behandlungsspezifischen 

Spielräume, als auch wirtschaftliche Alternativen berücksichtigen und den vereinbarten Verordnungsweg 

einhalten. Das beinhaltet auch die Beachtung von Rabattverträgen (wie z.B. rtCGM GlucoMenDay®, vgl. 

Rundschreiben vom 7.12.2020, https://www.medi-verbund.de/facharztvertraege/aok-bw-diabetologie/). 

Außerdem ist über die Verordnung und Bestellung mittels elektronischen Rezepts über die Firma Contra Care 

gewährleistet, dass die rabattierten Preise abgerechnet werden. Falls dies in ihrer Praxis (z.B. aus Gewohnheit) 

noch anders gehandhabt wird, bitten wir diesen Prozess anzupassen.  

 

Außerdem hat sich gezeigt, dass zum Beispiel das Medtronic rtCGM System auch für Nichtnutzer eines closed 

loop Systems oder Dexcom Realtime CGM ohne Koppelung an eine Pumpe verordnet wird. Da die 

Preisdifferenzen bei CGM-Systemen und Insulinpumpen nicht unerheblich sind, beinhaltet die Berücksichtigung 

der Verordnungsempfehlung relevante Einsparpotenziale im Sinne unseres Vertrages.  

Durch eine Umsteuerung können wir die Wirksamkeit der vereinbarten Regelungen bestätigen und haben so 

die Möglichkeit das Fortbestehen und die Weiterentwicklung des Vertrags abzusichern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 


